
 

 

 

 Amt: Amt für Bauen, Stadt- und Ortsteilentwicklung Datum:  Version: 1

 Beratungsfolge Sitzungstermin 
1  Stadtverordnetenversammlung 05.11.2009  
2   
3   
4   
Thema: 
Wahlprüfungsentscheidung: Bürgermeisterwahl am 27.09.2009 

 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsjahr: Haushaltsstelle: 
Gesamtkosten:              0,00 € Eigenanteil:              0,00 €
Folgekosten:              0,00 € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:              0,00 €
Deckungsvorschlag:  

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Prenzlau trifft folgende Wahlprüfungsentscheidung: 
Einwendungen gegen die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters liegen nicht vor. Die 
Wahl ist gültig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beratungsergebnis 
 Datum Gremium Ein-

stimmig 
Mit  

Mehrheit
Ja 
 

Nein
 

Enth. Laut 
Beschluss-

Entwurf 

Abweichende(r) 
Empfehlung/Beschluss 

Unterschrift 
d. Protokollf. 

1 05.11.2009 SVV         
2           
3           
4           

DS: 125/2009 

Beschlussvorlage 
 

X öffentlich    nicht öffentlich 



 

 

DS: 124/2009 
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Stadt  
 
 
 
 

 
Begründung:  
 
Gemäß § 55 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) können 
spätestens zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einsprüche gegen 
die Gültigkeit der Wahl bei dem für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter erhoben werden. 
 
Die Wahlprüfung obliegt nach § 56 BbgKWahlG der Stadtverordnetenversammlung. Sie 
entscheidet über die Wahleinsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl von Amts wegen. 
Sie verhandelt und beschließt hierüber in öffentlicher Sitzung. 
Das Wahlergebnis der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Prenzlau wurde 
am 02.10.2009 im Amtsblatt für die Stadt Prenzlau öffentlich bekannt gemacht. Die Frist für 
das Einlegen von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl ist am 
16.10.2009 abgelaufen. 
Es wurden keine Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl des hauptamtlichen 
Bürgermeisters erhoben. Die möglichen Entscheidungen sind in § 57 Abs. 1 BbgKWahlG 
vorgegeben. Da keine Einsprüche vorliegen, ist die in § 57 Abs. 1 Nr. 1 BbgKWahlG 
vorgegebene Entscheidungsvariante maßgeblich: 
 
"Einwendungen gegen die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters liegen nicht vor. Die 
Wahl ist gültig". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gnidowski     
Wahlleiter      

 
 
 
 
 

Abgestimmt mit: Müller     
 Hauptamtsleiter     

 
 
 
 
 

Dr. Krause  Moser 
1. Beigeordneter/ Kämmerer  Bürgermeister 

 


